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Stammrechtssatz

Die Partner eines einer behördlichen Genehmigungsp icht unterliegenden Rechtsgeschäftes haben keinen Anspruch

darauf, daß diesem Rechtsgeschäft die behördliche Zustimmung verweigert wird, sofern nicht das betre ende Gesetz

anderes vorsieht (Hinweis E 28.11.1990, 90/02/0115).
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